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7. Können religiöse Versammlungsräume durch ausländische 

GeldgeberInnen (mit)finanziert werden? 
 

 

Gerade im Zusammenhang mit der Finanzierung von größeren muslimi-

schen Bauten in Österreich wird kritisiert, dass deren Errichtung auch 

durch ausländische Finanzmittel erfolgen würde.  

So wurden im Parlament im April 2013 insgesamt 25 Fragen hinsichtlich 

der Finanzierung einer in Bau befindlichen Moschee gestellt, mögliche aus-

ländische Geldmittel per se als Indiz für verfassungsfeindliche Aktionen in-

terpretiert und Anfragen hinsichtlich „Ermittlungen“ durch das Innenminis-

terium gestellt.1  

 

Es gehört zu aus dem Staatsgrundgesetz ableitbaren Rechten, dass aner-

kannte Kirchen und Religionsgesellschaften ihre inneren Angelegenheiten 

selbst regeln können.  

Für die römisch-katholische Kirche regelt beispielsweise das Konkordat das 

Verhältnis mit dem „Heiligen Stuhl“ im Vatikan.  

 

Es ist bei „Weltreligionen“ und allen grenzüberschreitend wirkenden religi-

ösen Gemeinschaften davon auszugehen, dass es zwischen den einzelnen 

organisatorischen Teilen einer international tätigen Religionsgemeinschaft 

eine Vielzahl von (finanziellen) Vernetzungen gibt. 

Auch befinden sich die Sitze der höchsten RepräsentantInnen vieler Kir-

chen und Religionsgesellschaften, welche in Österreich religiöse Versamm-

lungsräume betreiben, im Ausland, etwa in Rom2 oder in Istanbul3.  

 

Zudem stellt etwa die organisatorische Einbindung in eine international tä-

tige Religionsgesellschaft sogar eine zusätzliche Voraussetzung für die An-

erkennung einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft in Österreich dar. 

 

                                                           

1 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_14393/fname_297399.pdf und Beantwor-
tung: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_14099/fname_307690.pdf 
2 Vgl. http://www.vatican.va/archive/cdc/index_ge.htm 
3 http://www.patriarchate.org/patriarchate/faq 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_14393/fname_297399.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_14099/fname_307690.pdf
http://www.vatican.va/archive/cdc/index_ge.htm
http://www.patriarchate.org/patriarchate/faq
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Betreffende Gesetzesstellen  
Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich samt Zusatzprotokoll. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

009196 

Artikel I. § 1. Die Republik Österreich sichert und gewährleistet der heiligen römisch-katholischen Kir-

che in ihren verschiedenen Riten die freie Ausübung ihrer geistlichen Macht und die freie und öffentli-

che Ausübung des Kultus. 

§ 2. Sie anerkennt das Recht der katholischen Kirche, im Rahmen ihrer Zuständigkeit Gesetze, Dekre-

te und Anordnungen zu erlassen; sie wird die Ausübung dieses Rechtes weder hindern noch erschwe-

ren. 

(…) 

§ 4. Der Heilige Stuhl genießt im Verkehr und in der Korrespondenz mit den Bischöfen, dem Klerus 

und den übrigen Angehörigen der katholischen Kirche in Österreich volle Freiheit ohne jede Einfluß-

nahme der Bundesregierung. Dasselbe gilt für den Verkehr und die Korrespondenz der Bischöfe und 

Diözesanbehörden mit dem Klerus und den Gläubigen. 

(…) 

Artikel XIII. § 1. Die beweglichen und unbeweglichen Güter der kirchlichen Rechtssubjekte werden im 

Rahmen der für Alle geltenden Staatsgesetze gewährleistet. In eben diesem Rahmen hat die Kirche 

das Recht, neue Güter zu erwerben und zu besitzen; die derart erworbenen Güter werden in gleicher 

Weise unverletzlich sein. 

§ 2. Das Vermögen der kirchlichen Rechtssubjekte wird durch die nach dem kanonischen Rechte 

berufenen Organe verwaltet und vertreten; bei Orden und Kongregationen gilt für den staatlichen Be-

reich bei Abschluß von Rechtsgeschäften der Lokalobere und, soweit es sich um Rechtsgeschäfte 

höherer Verbände handelt, der Obere des betreffenden Verbandes als der berufene Vertreter. 

Die Gebarung mit dem kirchlichen Vermögen findet unter Aufsicht und Kontrolle der zuständigen Kir-

chenbehörden oder Ordensoberen statt. Ohne deren Zustimmung kann solches Vermögen weder 

veräußert noch belastet werden. 

Überdies bedarf es der Zustimmung auch der staatlichen Kultusverwaltung, wenn die beabsichtigte 

Veräußerung oder Belastung von kirchlichem Stammvermögen die Leistung von Zuschüssen oder 

erhöhten Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln bedingt. Der staatlichen Stellungnahme geht die Anhö-

rung des Diözeseordinarius voraus. 

§ 3. Die Ordnung und Verwaltung der kirchlichen Stiftungen steht den kirchlichen Organen zu. 

(…) 

Artikel XV. § 1. Die Republik Österreich wird der katholischen Kirche in Österreich gegenüber stets 

ihre finanziellen Pflichten erfüllen, welche auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhen. 

§ 2. Bis zu der im Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhle vorzunehmenden Neuregelung wird die 

Grundlage für die Dotierung des aktiven und pensionierten Klerus die gegenwärtige Kongruagesetz-

gebung bilden, und zwar mit der Maßgabe, daß bei Änderungen des Diensteinkommens für die Bun-

desangestellten eine analoge Änderung für den Klerus zu treffen sein wird. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009196
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009196
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§ 3. Den Erzbischöfen, Diözesanbischöfen (Praelatus Nullius), ihren Koadjutoren, Weihbischöfen und 

Generalvikaren, welche nicht mit einem hinreichenden, aus den Fonds und Erträgnissen der Mensa 

oder aus dem Religionsfonds, beziehungsweise Bundesschatz stammenden Einkommen ausgestattet 

sind, wird gemäß einem mit dem Heiligen Stuhle zu treffenden Abkommen, soweit die staatsfinanziel-

len Verhältnisse dies erlauben, eine angemessene Zulage aus öffentlichen Mitteln auszubezahlen 

sein. 

(…) 

§ 5. Insoweit das Vermögen der Metropolitan- und Kathedralkirchen für die Erhaltung der betreffenden 

Kirchengebäude, für die Kosten des Gottesdienstes und die Entlohnung der erforderlichen weltlichen 

Dienstpersonen an diesen Kirchen nicht hinreichen sollte, wird der Bund nach Überprüfung der Sach-

lage zur Bedeckung des Abganges im Rahmen wenigstens seiner bisherigen Prästationen und nach 

Maßgabe der staatsfinanziellen Leistungsfähigkeit beitragen. 

§ 6. Der Bund wird den Priesterseminarien, die gemäß den Vorschriften des kirchlichen Gesetzbuches 

eingerichtet sind, wie bisher im Rahmen der staatsfinanziellen Leistungsfähigkeit angemessene Zu-

schüsse gewähren, deren Neuregelung einvernehmlich mit dem Heiligen Stuhle getroffen wird. Die 

Abrechnungspflicht gegenüber dem Bunde bleibt hinsichtlich solcher Zuwendungen unberührt. 

§ 7. Die Errichtung kirchlicher Stellen, für welche eine Kongruaergänzung vom Bunde angestrebt wird, 

bedarf der Zustimmung der obersten staatlichen Kultusverwaltung, welche hiebei erforderlichenfalls 

auch die Rechtspersönlichkeit der neuerrichteten Stelle für den staatlichen Bereich bestätigen wird. 

Dagegen können kirchliche Stellen, für welche der Bund keine Kongruazahlungen leistet, von der 

zuständigen kirchlichen Behörde frei errichtet oder umgewandelt werden; sofern in diesen letzteren 

Fällen der neu errichteten Stelle auch für den staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit zukommen 

soll, wird vom zuständigen Diözesanbischof (Praelatus Nullius) eine Anzeige über die erfolgte Errich-

tung bei der obersten staatlichen Kultusverwaltung zu hinterlegen sein, welche hierüber eine Bestäti-

gung ausstellt. 

(…) 

Artikel XXII. Alle anderen auf kirchliche Personen oder Dinge bezüglichen Materien, welche in den 

vorhergehenden Artikeln nicht behandelt wurden, werden dem geltenden kanonischen Recht gemäß 

geregelt werden. 

 

Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
010098 

Zusätzliche Voraussetzungen für eine Anerkennung nach dem Anerkennungsgesetz 

§ 11. Für eine Anerkennung müssen die nachstehend genannten Voraussetzungen zusätzlich zu den 
im Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften, RGBl. Nr. 68/1874, 
umschriebenen Erfordernissen, erfüllt sein. 

1.Die Bekenntnisgemeinschaft muss 

(…) 

b) organisatorisch und in der Lehre in eine international tätige Religionsgesellschaft eingebunden sein, 
die seit zumindest 100 Jahren besteht und in Österreich bereits in organisierter Form durch 
zumindest 10 Jahre tätig gewesen sein oder 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098
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c) organisatorisch und in der Lehre in eine international tätige Religionsgesellschaft eingebunden sein, 
die seit zumindest 200 Jahren besteht  


